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Stand 08. April 2021 
 
Notbetreuung am SBBZ körperliche und motorische Entwicklung 
 

In dringenden Fällen kann eine Notbetreuung beantragt werden.  
Die Maßnahme des Wechselunterrichts, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert 
werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich 
dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine 
Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. 
 
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich 
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere 
Betreuungsperson zur Verfügung steht.  
 
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass  

 die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit 
unabkömmlich sind oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, 
sofern sie die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und  

 sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.  
 
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. 
Studium/Schule an.  
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. 
pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, 
Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung 
möglich. 
 
Wie ist die Aufnahme in die Notbetreuung zu „beantragen“?  
 
Es gibt keine Formvorschriften für die Beantragung oder den Nachweis der 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Notbetreuung. Die Erklärung der 
Erziehungsberechtigten kann gegenüber der Schule (bzw. für kommunale 
Betreuungsangebote gegenüber dem Träger) also mündlich, fernmündlich, 
elektronisch, aber auch schriftlich abgegeben werden.  
Dadurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Vorlauf bis zur 
möglichen Inanspruchnahme der Notbetreuung sehr kurz ist und die Notbetreuung auch 
nur für einen kurzen Zeitraum erfolgen soll.  
 
Es sollen dadurch aber keine Abstriche bei den Voraussetzungen der Notbetreuung 
gemacht werden. Es gilt vielmehr der dringend an die Erziehungsberechtigten zu 
richtende Appell, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies 
zwingend erforderlich ist. 
 
https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulschliessungen-corona 
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